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1. Geltungsbereich 

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 

Rechtsgeschäfte der SEO4M Sp. z o.o. – nachstehend Dienstleister oder einfach 

SEO4M genannt – mit seinem Vertragspartner – nachstehend Auftraggeber – 

genannt. 

Soweit einzelvertragliche Regelungen bestehen, welche von den Bestimmungen 

dieser AGB abweichen oder ihnen widersprechen, gehen die einzelvertraglichen 

Regelungen vor. 

2. Vertragsgegenstand 

2.1 Die Vertragsparteien vereinbaren die Zusammenarbeit gemäß der spezifischen, 

individualvertraglichen Vereinbarung. Ein Arbeitsvertrag ist von den Parteien nicht 

gewollt und wird nicht begründet. 

2.2 Für die Abgaben der Sozialversicherung oder steuerliche Belange trägt der 

Dienstleister selbst Sorge und stellt den Auftraggeber von eventuellen 

Verpflichtungen frei. 

2.3 Es steht dem Dienstleister frei, auch für andere Auftraggeber tätig zu werden. 

3. Zustandekommen des Vertrages 

3.1 Das Vertragsverhältnis für die Dienstleistungen kommt durch Erteilung eines 

Kundenauftrags durch den Auftraggeber (Angebot) und dessen Annahme durch den 

Dienstleister zustande. Der Auftraggeber ist an die Erteilung des Kundenauftrages 

(Angebot) zwei Wochen gebunden. 

3.2 Der Gegenstand des Vertrages bzw. die genaue Aufgabenbezeichnung ist im 

schriftlichen Auftrag beschrieben. 

4. Vertragsdauer und Kündigung 

4.1 Der Vertrag beginnt und endet am individuell vereinbarten Zeitpunkt. 

4.2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, kann der Vertrag jederzeit zum Monatsende 

gekündigt werden. 

4.3 Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grunde ist möglich. Ein wichtiger Grund 

liegt beispielsweise vor, wenn der Auftraggeber mit zwei fälligen, aufeinander 

folgenden Zahlungen im Verzug ist und nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist 

nicht leistet der Auftraggeber nach Abschluss des Vertrages in Vermögensverfall 

gerät (Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz), es sei denn, es wurde bereits ein Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. 



5. Leistungsumfang, Pflichten der Vertragspartner 

5.1 Die vom Dienstleister zu erbringenden Leistungen umfassen in der Regel die 

detailliert aufgelisteten Aufgaben, gemäß dem vom Auftraggeber erteilten Auftrag. 

5.2 Die Dienstleistungstätigkeit (u.a. Beratung, Consulting, Support, usw.) von 

SEO4M besteht – sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird – in der 

unabhängigen und weisungsfreien Beratung und/oder Support des Auftraggebers als 

Dienstleistung. 

5.3 Ein konkreter Erfolg wird weder geschuldet noch garantiert. Der Auftraggeber 

entscheidet in alleiniger Verantwortung über den Zeitpunkt sowie Art und Umfang der 

von SEO4M empfohlenen oder mit SEO4M abgestimmten Maßnahmen. Dies gilt 

selbst dann, wenn SEO4M die Umsetzung abgestimmter Planungen oder 

Maßnahmen durch den Auftraggeber begleitet. 

5.4 Der konkrete Inhalt und Umfang, der von SEO4M zu erbringenden 

Dienstleistungstätigkeit, richtet sich nach dem schriftlich erteilten Auftrag. Ergibt sich 

die Notwendigkeit von Zusatz- oder Ergänzungstätigkeiten, wird SEO4M den 

Auftraggeber hierauf aufmerksam machen. In diesem Fall erfolgt eine 

Auftragserweiterung auch dadurch, dass der Auftraggeber die Zusatz- oder 

Ergänzungstätigkeit anfordert oder entgegennimmt. 

5.5 Der Dienstleister hält den Kunden in regelmäßigen Abständen über den 

Fortschritt seiner Arbeit auf dem Laufenden. 

Aufgrund sich ständig ändernder Suchalgorithmen ist eine kontinuierliche 

Überwachung durch SEO4M erforderlich, um die vom Auftraggeber geforderten und 

bezahlten Ergebnisse zu gewährleisten. Nach Beendigung des Vertrags können 

jedoch keine weiteren positiven Ergebnisse garantiert werden. 

5.6 Der Dienstleister legt die vom Auftraggeber mitgeteilten Informationen bzw. zur 

Verfügung gestellten Unterlagen sowie das übermittelte Zahlenmaterial bei ihrer 

Tätigkeit als vollständig und richtig zugrunde. Zur Überprüfung der Richtigkeit, 

Vollständigkeit oder Ordnungsmäßigkeit oder zur Durchführung eigener Recherchen 

ist der Dienstleister nicht verpflichtet. Dies gilt auch dann, wenn im Rahmen des 

erteilten Auftrages von SEO4M Plausibilitätsprüfungen oder Wertermittlungen 

vorzunehmen sind, die allein an die vom Auftraggeber mitgeteilten Informationen, 

Angaben oder Unterlagen anknüpfen und nicht deren Überprüfung zum Inhalt haben. 

5.7 Die Weitergabe oder Präsentation schriftlicher Ausarbeitungen oder Ergebnisse 

von SEO4M gegenüber Dritten bedürfen der vorherigen Zustimmung und erfolgen 

allein im Interesse und im Auftrag des Auftraggebers. Der Dritte wird hierdurch nicht 

in den Schutzbereich des Auftrages zwischen dem Auftraggeber und dem 

Dienstleister einbezogen. 



5.8 Ist dem Dienstleister die vertraglich geschuldete Erbringung eines Auftrags 

tatsächlich nicht möglich, so hat er den Auftraggeber unverzüglich darüber in 

Kenntnis zu setzen. 

5.9 Der Dienstleister stellt die zur Leistungserbringung erforderlichen Gerätschaften 

und das nötige Personal, sofern der Auftraggeber nicht über entsprechendes Gerät 

oder Räumlichkeiten verfügt, es sein denn individualvertraglich ist etwas anderes 

vereinbart. 

5.10 Die Parteien sind bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen den 

Vertragspartner bei der Erbringung der jeweiligen Verpflichtung durch Überlassen 

von Informationen, Auskünften oder Erfahrungen zu unterstützen, um einen 

reibungslosen und effizienten Arbeitsablauf für beide Parteien zu gewährleisten. 

5.11 Jeder der Vertragspartner kann beim anderen Vertragspartner in schriftlicher 

Form Änderungen des vereinbarten Leistungsumfangs beantragen. Nach Erhalt 

eines Änderungsantrags wird der Empfänger prüfen, ob und zu welchen 

Bedingungen die Änderung durchführbar ist und dem Antragsteller die Zustimmung 

bzw. Ablehnung unverzüglich schriftlich mitteilen und gegebenenfalls begründen. 

Erfordert ein Änderungsantrag des Auftraggebers eine umfangreiche Überprüfung, 

kann der Überprüfungsaufwand hierfür vom Dienstleister bei vorheriger Ankündigung 

berechnet werden, sofern der Auftraggeber dennoch auf der Überprüfung des 

Änderungsantrages besteht. 

Ggf. werden die für eine Überprüfung und/oder eine Änderung erforderlichen 

vertraglichen Anpassungen der vereinbarten Bedingungen und Leistungen in einer 

Änderungsvereinbarung schriftlich festgelegt und kommen entsprechend diesen 

allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande. 

6. Preise und Zahlungsbedingungen 

6.1 Dienstleistungen werden zu dem im individuellen Vertrag aufgeführten Preis 

Vereinbarung der Vergütung auf Suchphrasenbasis monatlich fällig und berechnet, 

soweit nicht im Vertrag eine andere Rechnungsstellung vereinbart ist. 

6.2 Angegebene Schätzpreise für Dienstleistungen auf Suchphrasenbasis, 

insbesondere in Kostenvoranschlägen sind unverbindlich. Die einer Schätzung 

zugrundeliegenden Mengenansätze beruhen auf einer nach bestem Wissen 

durchgeführten Bewertung des Leistungsumfangs. 

6.3 Die Umsatzsteuer wird mit dem zur Zeit der Leistung geltenden 

Umsatzsteuersatz in Rechnung gestellt. Das Reverse-Charge-Verfahren (Umkehrung 

der Steuerschuldnerschaft) wird bei grenzüberschreitenden B2B-Dienstleistungen 

und bestimmten Lieferungen angewendet, vor allem innerhalb der EU. Der leistende 

Unternehmer stellt eine Nettorechnung ohne Umsatzsteuer aus, und der 

Leistungsempfänger versteuert den Umsatz im eigenen Land. Wichtige 

Voraussetzungen sind gültige USt-IdNrn. beider Parteien und ein entsprechender 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Umkehrung+der+Steuerschuldnerschaft&ie=UTF-8&oe=UTF-8&mstk=AUtExfADrcIj8y9iEcNMyeRCDOpfFd3-fjAPH7xvYUQexhqOaJfmoVneJLPIAc6oPcn40XBJV2Kqs472_CorYOJdHnoTwJDyqm4-h55fwYgfwwNVtci-Je0I__6MVe_WhWn_kVw&csui=3&ved=2ahUKEwjG6YfVw5CUAxUlBNsEHaVQCyYQgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Umkehrung+der+Steuerschuldnerschaft&ie=UTF-8&oe=UTF-8&mstk=AUtExfADrcIj8y9iEcNMyeRCDOpfFd3-fjAPH7xvYUQexhqOaJfmoVneJLPIAc6oPcn40XBJV2Kqs472_CorYOJdHnoTwJDyqm4-h55fwYgfwwNVtci-Je0I__6MVe_WhWn_kVw&csui=3&ved=2ahUKEwjG6YfVw5CUAxUlBNsEHaVQCyYQgK4QegQIARAB


Hinweis auf der Rechnung. Anwendungsbereich:  Vorwiegend bei 

grenzüberschreitenden Dienstleistungen (nach § 3a Abs. 2 UStG) und bestimmten 

Werklieferungen zwischen Unternehmen (B2B) im EU-Ausland.  

6.4 Rechnungen sind bei Erhalt ohne Abzug zahlbar. Ist der Rechnungsbetrag nicht 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum eingegangen, ist der 

Dienstleister berechtigt Verzugszinsen geltend zu machen. 

7. Haftung 

7.1 Der Dienstleister haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 

nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt 

verschuldensunabhängig. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Dienstleister 

ausschließlich nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, wegen der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die leicht 

fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das 

Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der Dienstleister in 

demselben Umfang. 

7.2 Die Regelung des vorstehenden Absatzes (7.1) erstreckt sich auf 

Schadensersatz neben der Leistung, den Schadensersatz statt der Leistung und den 

Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen Mängeln, Verzugs oder 

Unmöglichkeit. 

 


